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Sitzungstermine 2025 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  26.   07.  09.  24. 01. 05. 16. 

Hauptausschuss  12.    25.   17.   03. 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  19.     02.  10.   10. 

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege   27.   26.      11. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz      05.   04.  20.  

Integrationsrat   12.      03.  19.  

Jugendhilfeausschuss   05.    03.     04. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss    07.         

Rechnungsprüfungsausschuss           24.  

Schul- und Sportausschuss   20.   30.   11.  13.  

Sozialausschuss   19.      03.  19.  

Stadtentwicklungsausschuss 22.   02.  25.  27.   26.  

Wahlausschuss       10.  16./30.    

Wahlprüfungsausschuss           18.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss    10.   03.     04. 
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden:  

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 
1. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Hilden 

 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 17.12.2024 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss wie folgt beschlossen: 
 
Die folgende Straße in der Stadt Hilden wird gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV NW S. 1028 ff.) in der z. Z. gültigen 
Fassung  
 

- als Gemeindestraße, bei der die Belange des Verkehrs überwiegen (§ 3 Abs. 4 Ziffer 1 StrWG 
NW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 

Lfd. 
Nr. 

Straße von - bis Gemarkung Hilden 

Flur Flurstück 

1 St.-Konrad-Allee Stellplätze und Bürgersteig vor 
den Häusern 9 - 33 

61 888 

 

Die Widmungsunterlagen können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und Vermes-
sungsamt, Sachgebiet Vermessung und Liegenschaften, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Zimmer 453 
eingesehen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBl. I S. 3803). Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und Streitgegenstand bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
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sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das bisher einer Klage vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor 
Erhebung einer Klage zunächst mit dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in 
Verbindung zu setzen. Etwaige Unstimmigkeiten könnten somit bereits im Vorfeld einer Klage 
behoben werden. 
 
Ich weise jedoch ausdrücklich daraufhin, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein 
solches Gespräch nicht verlängert. 
 
Hilden, den 29.01.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
Hilden, den 29.01.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

2. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Hilden 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 02.04.2025 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss wie folgt beschlossen: 
 
Folgende Straßen in der Stadt Hilden werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV NW S. 1028 ff.) in der z. Z. gültigen 
Fassung jeweils 
 

- als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke 
überwiegen (§ 3 Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 

Lfd. 
Nr. 

Straße von - bis Gemarkung Hilden 

Flur Flurstück 

1 Großhülsen Hausnummer 2 bis 
Hausnummer 20 

11 484, 624, 656, 1334, 1340, 1342, 

1343, 1344, 1743, 1744, 1750, 1752, 

1754, 1755, 1757, 1759, 1761 
 

Die Widmungsunterlagen können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und Vermes-
sungsamt, Sachgebiet Vermessung und Liegenschaften, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Zimmer 453 
eingesehen werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben 
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. November 2017 
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(BGBl. I S. 3803). Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und Streitgegenstand bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweis: 
 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das bisher einer Klage vorgeschaltete Wider-
spruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, sich vor 
Erhebung einer Klage zunächst mit dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in 
Verbindung zu setzen. Etwaige Unstimmigkeiten könnten somit bereits im Vorfeld einer Klage 
behoben werden. 
 
Ich weise jedoch ausdrücklich daraufhin, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein 
solches Gespräch nicht verlängert. 
 
 
Hilden, den 14.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 16.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

3. Einziehung von öffentlichen Verkehrsflächen im Stadtgebiet Hilden 
 
Der Rat der Stadt Hilden fasste nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss folgenden Be-
schluss: 
 
Gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 
23.09. 1995 (GV NW S. 1028 ff.) in der zurzeit gültigen Fassung wird die Widmung folgender öffentli-
cher Verkehrsfläche als Anliegerstraße eingezogen: 
 

Lfd. 
Nr. 

Straße  Gemarkung Hilden 
Flur Flurstück 

1 Teilflächen des Grundstücks Groß-
hülsen 20 

11 1756,1758 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren zur Teileinziehung der öffentlichen Verkehrsfläche 
durchzuführen. 
 
Erläuterungen und Begründungen: 
 
Die Straße Großhülsen wurde 2005 als Anliegerstraße gewidmet; jedoch nur die Grundstücke, die 
damals als Straße dienten und sich zum damaligen Zeitpunkt im Eigentum bzw. im Besitz der Stadt 
Hilden befanden.  
 
Im Zuge der Entwicklung der östlich anliegenden Grundstücke gelang es, die Eigentümer*innen zu 
überzeugen, Teilflächen ihrer Grundstücke zur Erweiterung der Erschließungsstraße an die Stadt Hil-
den zu veräußern.  
Neben anderen Grundstücken hat die Stadt Hilden mit Hilfe eines Tauschvertrages die Flurstücke 
1752 und 1754 erworben und dafür die nicht für die Straße benötigten Flurstücke 1756 und 1758 an 
den Anlieger abgegeben.  
Diese beiden Grundstücke müssen nun auch förmlich der Zweckbestimmung Straße entzogen 
werden. 
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Hiermit wird die Absicht der Einziehung gemäß §7 Abs. 4 StrWG NW angekündigt. 
Innerhalb von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung der Absicht der Einziehung besteht die Ge-
legenheit, Änderungswünsche und Bedenken zur Einziehung vorzubringen. 
 
Die Unterlagen zur Einziehung können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und 
Vermessungsamt, Sachgebiet Vermessung, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Zimmer 453 eingesehen 
werden. 
 
Hilden, den 16.07.2025 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

4. 3. Nachtragssatzung vom 17.07.2025 zur Benutzungs- und Gebührensatzung für die 
Stadtbibliothek Hilden vom 23.03.2017 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), in den zurzeit gel-
tenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 22.03.2017 folgende Benut-
zungs- und Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Hilden beschlossen: 
 
§ 1 Rechtsform 
Die Stadtbibliothek Hilden ist eine öffentliche Einrichtung. 
 
 
§ 2 Benutzerkreis 
Alle natürlichen und juristischen Personen sind im Rahmen dieser Satzung berechtigt, auf öffentlicher 
Rechtsgrundlage unter Beachtung der von der Bibliothek erlassenen und in ihren Räumen ausge-
hängten Hausordnung Medien aller Art und Objekte der LeihBar (Bibliothek der Dinge) zu entleihen 
und die Einrichtung der Stadtbibliothek Hilden zu benutzen. 
 
Die Benutzung der Einrichtungen der Bibliothek ist kostenfrei. Zum Entleihen von Medien und Objek-
ten ist ein gültiger Benutzungsausweis erforderlich. 
 
Die Leitung der Bibliothek kann für die Benutzung einzelner Einrichtungen besondere Bestimmungen 
treffen. 
 
 
§ 3 Anmeldung und Datenschutz nach DSGVO 
(1) Die Anmeldung erfolgt persönlich unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses in 
Verbindung mit einer Meldebescheinigung. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebens-
jahr müssen zusätzlich die schriftliche Einverständniserklärung einer sorgeberechtigten Person vorle-
gen. Juristische Personen melden sich durch von ihnen bevollmächtigte Personen an. 
 
(2) Die Benutzungs- und Gebührensatzung wird bei der Anmeldung durch eigenhändige Unter-
schrift bzw. die einer sorgeberechtigten Person anerkannt. 
 
(3) Die Bibliothek erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur, soweit sie für die Be-
gründung, inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Be-
standsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Da-
ten zur Erfüllung eines Vertrags oder vertraglicher Maßnahmen gestattet: 
 

- Name der benutzenden Person, ggf. Titel, 
- Geburtsdatum, 
- Anschrift,  
- bei Minderjährigen auch Name und Anschrift einer sorgeberechtigten Person, 
- Passwort (anonymisiert), 
- Telefon-/Handynummer (bei Einwilligung), 
- E-Mail-Adresse (bei Einwilligung), 
- Bezeichnung der entliehenen Medieneinheiten. 

 
(4) Sind für Veranstaltungen der Bibliothek Anmeldungen erforderlich, willigen die Teilnehmer bzw. 
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eine sorgeberechtigte Person per Unterschrift in die Erfassung personenbezogener Daten ein: 
- Name, Vorname (ggf. von Eltern und Kindern), 
- Alter, 
- Telefon-/Handynummer, 
- E-Mail-Adresse. 

 
(5) Der/die Benutzer*in hat im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das 
Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten, den Zweck der Datenverarbei-
tung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten.  
 
(6) Die Bibliothek übermittelt personenbezogene Daten an Dritte nur dann, wenn dies im Rahmen 
der Erledigung ihrer Aufgaben notwendig ist, z. B. an den Vollstreckungsdienst. 
 
 
§ 4 Benutzungsausweis 
(1) Der bei der Anmeldung ausgestellte Benutzungsausweis ist nicht übertragbar und bleibt Eigen-
tum der Bibliothek. Der Verlust ist der Bibliothek unverzüglich anzuzeigen. Für die Ausstellung eines 
Ersatzausweises ist eine Gebühr nach § 9 Nr. 6 zu entrichten. 
 
(2) Jeder Wohnungswechsel und jede Änderung der Personalien ist der Bibliothek unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
(3) Der Benutzungsausweis ist zurückzugeben, wenn Personen aufgrund § 10 von der Benutzung 
der Bibliothek ausgeschlossen werden oder wenn die Bibliothek aus anderen Gründen die Rückgabe 
verlangt. Dies gilt insbesondere bei offenstehenden Forderungen der Bibliothek (z. B. ausstehende 
Versäumnisgebühren). 
 
 
§ 5 Ausleihe 
(1) Gegen Vorlage des Benutzungsausweises werden Medien aller Art und Objekte aus der Leih-
Bar bis zu 28 Tagen ausgeliehen. In begründeten Ausnahmefällen kann die Leihfrist verkürzt werden. 
Präsenzbestände werden nicht verliehen. 
 
(2) Ausgeliehene Medien und Objekte sind gegen Bearbeitungsgebühren nach § 9 Nr.12 vormerk-
bar; bestimmte Medien und Objekte können nur in besonderen Ausnahmefällen vorgemerkt werden. 
 
(3) Die Anzahl der auszuleihenden Medien und Objekte kann durch die Bibliothek begrenzt wer-
den. 
 
(4) Die Leihfrist kann vor Ablauf in der Bibliothek oder auf Antrag höchstens zweimal verlängert 
werden, wenn keine anderweitige Vormerkung vorliegt; dabei ist die Kundennummer auf dem Benut-
zungsausweis anzugeben. 
 
(5) Die für die Ausleihe vorgesehenen Medien und Objekte müssen durch Selbstverbuchung regis-
triert werden. 
 
(6) Die Bibliothek ist berechtigt, entliehene Medien und Objekte jederzeit zurückzufordern. 
 
(7) Die Möglichkeit einer Verlängerung endet um 24:00 Uhr des jeweiligen Fristtages. Nach Ende 
der Öffnungszeit eingehende Verlängerungsanträge per E-Mail werden als fristgerecht berücksichtigt, 
jedoch erst am folgenden Öffnungstag bearbeitet. 
Die fristgerechte Rückgabe der Medien und Objekte erfolgt während der Öffnungszeiten über die 
Selbstverbuchungsgeräte in der Bibliothek. Die Medienrückgabe außerhalb der Öffnungszeiten erfolgt 
über die automatisierte Außenrückgabe. 
Der Nachweis der fristgerechten Rückgabe der Medien und Objekte (gegen Vorlage des Quittungsbe-
legs) im ordnungsgemäßen Zustand obliegt den Benutzern. Die Prüfung der zurückgegebenen Me-
dien und Objekte erfolgt erst am nächsten Öffnungstag. 
 
(8) Werden Medien und Objekte während der Öffnungszeit zurückgegeben, so sind sie nach der 
Rückbuchung durch die Benutzer selbst in die gekennzeichneten Rückgabecontainer und/oder Re-
gale bei den Selbstverbuchungsautomaten zurückzusortieren. Bei fehlerhaften Rückgaben erfolgt 
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eine Rückmeldung über das Bibliothekspersonal. Bei drittmaliger Zuwiderhandlung erfolgt der Biblio-
theksausschluss für ein Jahr durch die Bibliotheksleitung. Eine Rückzahlung der entrichteten Jahres-
gebühr ist ausgeschlossen. Der Benutzungsausweis ist nach § 4 Abs. 3 zurückzugeben. 
 
(9) Für Anträge auf Verlängerung besteht kein Anspruch auf Durchführung und Rückbestätigung. 
 
 
§ 6 Leihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken, Internet 
(1) Medien, die nicht im Bestand der Bibliothek vorhanden sind, können im Leihverkehr mit auswär-
tigen Bibliotheken nach den hierfür geltenden Richtlinien beschafft werden. Für diese Vermittlung 
ist eine Gebühr nach § 9 Nr. 13 zu entrichten. Darüber hinaus übernimmt die nutzende Person Auf-
wendungen, die der Bibliothek als entleihender Institution in Rechnung gestellt werden. 
 
(2) Informationen können auch über die Internetzugänge der Bibliothek abgerufen werden. Die Bib-
liothek ist nicht verantwortlich für die Inhalte, Verfügbarkeit und die Qualität von Angeboten Dritter, die 
über das Internet erhältlich sind. Die Inanspruchnahme der Internetrecherche unterliegt den Anwei-
sungen des Bibliothekspersonals. 
 
 
§ 7 Behandlung der ausgeliehenen Medien, Haftung 
(1) Entliehene Medien und Objekte sind sorgfältig zu behandeln und vor Veränderung, Beschmut-
zung und Beschädigung zu bewahren. 
 
(2) Die Bibliothek übernimmt, außer im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, keine 
Haftung für Schäden, die durch die Benutzung der entliehenen Medien und Objekte, insbesondere 
durch eine unrichtige, unvollständige oder dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht entspre-
chende Verwendung dieser, entstanden sind. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung der Bibliothek oder ihrer Beschäftigten beruhen, bleibt unberührt. 
 
(3) Ausgeliehene Medien dürfen nicht für öffentliche Aufführungen verwendet werden. Der/die Be-
nutzer*in haftet der Stadt für Forderungen nach dem Urheberrecht Dritter, die sich aus der Verletzung 
dieser Vorschrift ergeben. Die Stadt ist von Forderungen Dritter freizustellen.  
 
(4) Entliehene Medien und Objekte dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 
(5) Der Verlust oder die Beschädigung ausgeliehener Medien und Objekte ist der Bibliothek unver-
züglich anzuzeigen. 
 
(6) Für den Verlust oder die Beschädigung von ausgeliehenen Medien und Objekten hat der/die 
Benutzer*in Ersatz zu leisten. Nach Wahl der Bibliothek ist bei Verlust oder bei einer die Benutzung 
beeinträchtigenden Beschädigung eine Ersatzbeschaffung vorzunehmen sowie eine Pauschale für 
die Transponder zu erbringen oder eine Geldleistung in Höhe des Wiederbeschaffungswertes und der 
Pauschale für Ersatztransponder zu erbringen. 
 
(7) Für Schäden, die durch Missbrauch des Benutzungsausweises entstehen, haftet die eingetra-
gene Person. 
 
 
§ 8 Vollstreckung - Versäumnisgebühren 
(1) Für Medien und Objekte, die nach Ablauf der Leihfrist nicht zurückgegeben werden, ist eine 
Versäumnisgebühr zu entrichten. 
 
(2) Die Versäumnisgebühr richtet nach § 9 Nr. 7 bis Nr. 9. 
 
(3) Die Versäumnisgebühr ist auch dann zu entrichten, wenn eine schriftliche Zahlungsaufforde-
rung nicht erfolgt ist. 
 
(4) Werden ausgeliehene Medien und Objekte nach Ablauf der Leihfrist trotz Aufforderung nicht zu-
rückgegeben, so ist die Bibliothek berechtigt, anstelle der Rückgabe der ausgeliehenen Medien und 
Objekte Schadenersatz zu verlangen. Vier Wochen nach Überschreiten der Leihfrist verweigert die 
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Bibliothek die Annahme dieser Medien und Objekte. Der zu leistende Schadenersatz enthält die 
Kosten der Ersatzbeschaffung, eine Bearbeitungspauschale sowie eine Pauschale für die Transpon-
der (§ 9 Nr. 10 und Nr. 11). 
 
(5) Bei offenen Gebühren ist keine Verlängerung der Medien und Objekte online über BIBNET 
möglich. Ab 10 € ist der Benutzungsausweis gesperrt. Die Ausleihe von Medien und Objekten über 
die Selbstverbuchungsgeräte und die Nutzung der Internet-Zugänge ist erst nach Freischaltung durch 
Bezahlung wieder möglich. 
 
(6) Bei offenen Gebühren ist das Personal berechtigt, das Benutzerkonto zu sperren. Die Sperrung 
erfolgt unabhängig davon, ob eine schriftliche Mahnung erfolgte. Eine Verpflichtung zur schriftlichen 
Mahnung besteht nicht. 
 
 
§ 9 Höhe der Gebühren 

  Euro 

1. 

Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr frei 

Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen nach dem SGB II und 
SGB XII mit Wohnsitz in Hilden 

frei 

Inhaberinnen und Inhaber des Ehrenamtskarte NRW Hilden frei 

2. 

Jugendliche von 12 bis 17 Jahren (pro Jahr), 
sowie Schülerinnen und Schüler allgemein bildender Schulen und Vollzeitschüle-
rinnen und -schüler an (Berufs-)Kollegschulen, Abendrealschulen und Abendgym-
nasien, Auszubildende und Studierende zwischen dem 18. und vollendeten 29. Le-
bensjahr. 

 
 
 
  7,00 

3. Erwachsene und juristische Personen (pro Jahr) 20,00 

4. 
Familien mit beliebig vielen Ausweisen für Personen eines gemeinsamen Haus-
halts (pro Jahr) 

23,00 

5. Tagesausweis einmalig   2,50 
6. Ersatzausweis   2,50 

7. 
Überschreiten der Leihfrist pro Gegenstand bei DVDs, Blu-rays, Konsolenspielen 
pro Einheit und Überschreitungstag 

 
  1,00 

8. 
Kinder und Jugendliche zahlen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr bei allen ande-
ren Medien pro Medieneinheit und Objekten pro Objekt für jede angefangene 
Überschreitungswoche 

 
  1,00 

9. 

Bei Erwachsenen erhöht sich die Versäumnisgebühr nach Abs. 8 je Medieneinheit 
und je Objekt für jede Überschreitungswoche um jeweils 2,00 €: 

- 1. Überschreitungswoche 
- 2. Überschreitungswoche 
- 3. Überschreitungswoche 

 
 
  1,00 
  3,00 
  5,00 

10. Bearbeitungspauschale für Ersatzbeschaffung 10,00 
11. Pauschale für Ersatztransponder   1,50 
12. Vormerkung   1,00 

13. 
Bestellung im auswärtigen Leihverkehr zzgl. einer evtl. Aufwandsentschädigung 
nach 
§ 6 

  1,50 

14. Verbrauchsmaterial für die Nutzung von Medien und Objekten der LeihBar   3,00 
15. Leihgebühr pro Bestseller    2,00 
16. Leihgebühr pro Blu-ray, DVD (aktuelle Spielfilme)   2,00 
17. Leihgebühr pro Konsolenspiel für Erwachsene   2,00 

18. 
Ersatz-/Verlustgebühr für Verpackungen/Beilagen von CDs, Tonies, Hörbücher 
und Konsolenspiele 

  1,50 

19. 
Ersatz-/Verlustgebühr für Aufbewahrungsbehälter von Objekten der LeihBar, Me-
dien und Tonieboxen 

  3,00 

20. Ersatz-/Verlustgebühr für Spieleteil   1,50 
21. Pro Kopierpapier, pro Laminierfolie zur Nutzung vor Ort   0,10 
22. Flohmarkt Medien   0,50 
23. Flohmarkt Gaming   2,00 
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Ausnahmen von den oben genannten Gebühren sind bei besonderen Anlässen durch die Bibliotheks-
leitung möglich. 
 
Leihfristen der Stadtbibliothek Hilden: 
 
Bücher  28 Tage 
Medienpakete  28 Tage 
Spiele 28 Tage 
Hörbücher 28 Tage 
CDs - Sach 28 Tage 
CDs - Kinder 28 Tage 
CDs - Musik 28 Tage 
Tonies 28 Tage 
Tonieboxen 28 Tage 
TipToi-Stifte 28 Tage 
Themenkoffer 28 Tage 
Objekte der LeihBar 28 Tage 
Mobile CD- & DVD-Player 28 Tage 
Bestseller 28 Tage 
Konsolenspiele / Zubehör 28 Tage 
Zeitschriften 14 Tage 
DVDs, Sach-DVDs, Musik-DVDs & Blu-rays 14 Tage 
 
 
§ 10 Ausschluss von der Benutzung 
Personen, die gegen die Bestimmungen dieser Benutzungsordnung oder gegen die Hausordnung 
verstoßen, können von der Benutzung der Bibliothek ausgeschlossen werden. 
 
§ 11 Inkrafttreten 
Die Benutzungs- und Gebührensatzung für die Stadtbibliothek Hilden tritt am 01.08.2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadtbücherei Hilden vom 01.07.2022 mit 
allen dazu erlassenen Nachtragssatzungen außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 3. Nachtragssatzung vom 17.07.2025 zur Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Stadtbibliothek Hilden vom 23.03.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die oben ge-
nannte Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 17.07.2025 
Der Bürgermeister 
Claus Pommer 
 
 
 

5. Neufassung vom 24.07.2025 der Schulsatzung für die Musikschule der Stadt Hilden vom 
22.12.2017 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 lit. f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
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(KAG), jeweils in den zurzeit gültigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden am 09.07.2025 fol-
gende Neufassung der Schulsatzung für die Musikschule der Stadt Hilden beschlossen: 
 
 
§ 1 Aufgabe 
Die Stadt Hilden verfolgt mit ihrer „Musikschule der Stadt Hilden“ ausschließlich und unmittelbar – ge-
meinnützige – Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck der Einrichtung ist die Förderung der musikalischen Bildung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen. 
 
Die Musikschule Hilden ist eine voll ausgebaute Musikschule im Sinne des Strukturplans des Verban-
des deutscher Musikschulen. Als öffentliche Musikschule ist sie eine kommunal verantwortete Einrich-
tung mit bildungs-, jugend und sozialpolitischen Aufgaben. Sie ist ein Ort des Musizierens, der Musi-
kerziehung und der Musikpflege, ein Ort der Kunst und der Kultur, ein Ort für Bildung und Begegnung. 
 
In der Musikschule kommen Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generati-
onen und verschiedenen Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander.  
 
Das Angebot der Musikschule ist zugangsoffen, dies im räumlichen wie im sozialen Sinne als Kenn-
zeichen öffentlicher Musikschularbeit, und es folgt bundesweiten Qualitätsstandards. 
 
Die Musikschule ist das Kompetenzzentrum für musikalische Bildung innerhalb der kommunalen Bil-
dungslandschaft. 
 
Die Lernorte ihres musikalischen Bildungsangebotes sind sowohl in der Musikschule selbst als auch 
bei anderen Einrichtungen im kommunalen Kontext angesiedelt. Hier kommt den Kooperationen mit 
Kindertagesstätten, Schulen und vielfältigen weiteren Einrichtungen und Akteuren in der Kommune 
besondere Bedeutung zu. 
 
Die Hinführung zum aktiven Musizieren korrespondiert mit Freude am Lernen, am eigenen Tun, an 
der Leistung und am Erfolg. Neben der individuellen Förderung am Instrument (und/oder der Stimme) 
ist in der Musikschule besonders das regelmäßige gemeinsame Musizieren in Ensembles fester Be-
standteil der Ausbildung. 
 
Mit ihren Veranstaltungen und Auftritten ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern 
unmittelbare kulturelle Teilhabe innerhalb der Kommune und gestaltet gleichzeitig maßgeblich das 
Kulturangebot vor Ort mit. 
 
Im Sinne des KGSt-Gutachtens „Musikschule“ 1/2012 sowie der „Leitlinien und Hinweise“ des Deut-
schen Städtetages zur Musikschule vom 24.02.2010 ist das Ziel der Musikschularbeit insgesamt, die 
kulturelle (insbesondere musikalische) Bildung für die Bevölkerung Hildens sicherzustellen, im Einzel-
nen umfasst dies: 
 Die Musikalische Grundbildung 
 Die Breitenförderung 
 Die Begabtenfindung und –förderung 
 Ggf. die Vorbereitung auf ein Musikstudium  
 Die Befähigung zum aktiven Musizieren im Laienbereich bis ins hohe Alter 
 Die Förderung von Begegnung und Verständigung in und mit der Musik 
 
 
§ 2 Stellung 
Die Stadt Hilden ist selbstlos tätig. Es werden nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke ver-
folgt. 
 
 
§ 3 Zuwendungen  
 
Mittel dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Trägerkörperschaft erhält 
keine Zuwendungen. Die Gebietskörperschaft erhält bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht 
mehr als ihre Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sachanlage zurück. 
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§ 4 Vergütung 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 
§ 5 Aufbau 
Die Ausbildung gliedert sich in Anlehnung an den Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschu-
len (VdM) wie folgt: 
a) Grundstufe 

 Eltern-Kind-Gruppen und Angebote für 3-Jährige; 
 Eltern-Kind-Gruppen und Angebote für 3-Jährige; 
 Elementare Musikerziehung für Kinder bis 6 Jahre, in der Regel in Kooperation mit örtlichen 
 Kindertageseinrichtungen 

 
b) „JeKits - Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“  
 Musikpraktischer Unterricht für Kinder des 1. bis 4. Schuljahres im Rahmen und nach den Vor-

gaben des gleichnamigen Landesprogramms NRW in Kooperation mit den örtlichen Grund-
schulen. 

 
c) Unter- bis Oberstufe 
 Gruppen- oder Einzelunterricht im Instrumental- und Vokalbereich, ergänzt durch Ensembles 

(Kammermusikgruppen, Orchester, Chöre, Band-Besetzungen) sowie durch Kurse in Musikthe-
orie und musikalische Projekt- / Workshop-Angebote 

 
Für den Anfangsunterricht können Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Bestände der Musik-
schule Instrumente gegen Zahlung einer Gebühr nach der jeweils gültigen Gebührensatzung überlas-
sen werden. Die Überlassungszeit sollte in der Regel die Dauer eines Schuljahres nicht überschrei-
ten. 
 
 
§ 6 Leitung 
6.1 Die Musikschule wird von einer hauptamtlichen musikpädagogischen Fachkraft mit entsprechen-
den Zusatzqualifikationen geleitet – Schulleitung. 
 
6.2 Der Schulleitung obliegen die organisatorische und pädagogische Leitung der Musikschule ein-
schließlich der Beratung von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften, 
das Personalmanagement sowie die Haushaltsverantwortung für das Sachgebiet. 
 
6.3 Die der Schulleitung und den bei der Stadt Hilden angestellten Lehrkräften obliegenden Rechte 
und Pflichten sind in der „Dienstanweisung für die Lehrkräfte der Musikschule der Stadt Hilden“ näher 
geregelt. Die Dienstanweisung wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister nach vorheriger 
Anhörung der Schulleitung, des Personal- und des Lehrerrates erlassen. 
 
 
§ 7 Unterrichtszeiten 
7.1 Das Schuljahr der Musikschule und die Ferien- und Feiertagsregelungen entsprechen den jeweili-
gen Regelungen für die allgemein bildenden Schulen in NRW. 
 
7.2 
a) Die Elementare Musikerziehung (Grundstufe) erfolgt in direkter und enger Abstimmung mit den 

kooperierenden Kindertagesstätten in verschiedenen Zeiteinheiten und Gruppenzusammenstel-
lungen. 

b) Im Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ richten sich die Unterrichts-
zeiten nach den Vorgaben des Landesprogramms. 

c) Die Unterrichtseinheit im Instrumental- / Gesangsunterricht umfasst je nach Angebot und Teil-
nehmerzahl 30 bzw. 45 Minuten. Neben dem regelmäßig 1 x wöchentlich stattfindenden Unter-
richt werden auch Schnupperstunden, Einführungskurse und (nur für Erwachsene) Kompakt-
kurse mit geringerer Stundenzahl angeboten. Der Unterricht findet regulär grundsätzlich in Form 
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von Präsenzunterricht statt. In besonderen Situationen wie bspw. einer behördlichen Schlie-
ßung oder Einschränkung des Unterrichtsbetriebes der Musikschule in Folge einer Pandemie o. 
Ä. kann der Unterricht im Instrumental- und Gesangsbereich online erfolgen. Nur wenn die/der 
Schüler*in den Unterricht in Online-Form nicht in Anspruch nimmt, erfolgt eine Erstattung der 
Unterrichtsgebühren gemäß § 4 der Gebührensatzung. 

 
 Darüber hinaus kann der Unterricht in begründeten Ausnahmefällen, zeitlich befristet und nach 

Genehmigung durch die Schulleitung in Form von Online-Unterricht erfolgen, wenn dies organi-
satorisch und technisch für die Musikschule umsetzbar ist. 

 
d) Im Ensemblebereich sind (je nach Größe und Art des Ensembles) Unterrichtseinheiten von 30 

bis 120 Minuten wöchentlich oder auch ein- oder zweimal im Monat möglich. 
 
 
§ 8 Unterrichtsfächer 
8.1 Gemäß dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) hält die Musikschule 
ein breit gefächertes Angebot an Instrumental- und Vokalfächern bereit: 
 
 Streichinstrumente: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass u.a. 
 Zupfinstrumente: Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Mandoline, Harfe u.a. 
 Holzblasinstrumente: Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon u.a. 
 Blechblasinstrumente: Trompete, Posaune, Horn, Tuba u.a. 
 Tasteninstrumente: Klavier, Keyboard, Akkordeon u.a. 
 Schlaginstrumente: Schlagzeug, Pauken, Mallets, Cajón, Perkussions-Instrumente 
 Gesang: Klassischer Gesang, Pop-/Jazz-Gesang 
 
8.2 Im Ensemblebereich hält die Musikschule eine Vielfalt von Ensemblefächern unterschiedlicher 
Besetzungen und Stilrichtungen bereit wie beispielsweise: Vokal-Ensemble / Chor, Streichorchester, 
Kammerorchester und weitere kammermusikalische Besetzungen, Sinfonieorchester, Zupforchester, 
Blasorchester, Akkordeon-Ensemble, Percussion- und Trommel-Ensembles, Pop-, Rock- und Jazz-
Bands sowie weitere, unterschiedlich besetzte Instrumentalgruppen. 
 
8.3 Die Teilnahme an den Ensembles der Musikschule ist gegen Zahlung einer Gebühr nach der 
jeweils gültigen Gebührensatzung auch ohne Belegung eines Instrumental- oder Vokalfachs möglich. 
Eine unentgeltliche Mitgliedschaft in einem Ensemble der Musikschule ist für Jugendliche, die sich 
bereits in der Berufsausbildung befinden, und Erwachsene zulässig, wenn die Musikschule hieran ein 
berechtigtes Interesse hat (z.B. Verstärkung des Orchesters). Eine Entscheidung hierüber trifft die 
Schulleitung nach Absprache mit der Leitung des jeweiligen Ensembles. 
 
 
§ 9 Anmeldung und Kündigung 
9.1 Die Anmeldung einer Schülerin oder eines Schülers für das jeweils folgende Schulhalbjahr 
muss bis spätestens 1. Juni oder 1. Dezember eines Jahres erfolgen. Gleiches gilt auch für die Um-
meldung auf ein anderes als das bisher belegte Unterrichtsfach. 
Kann die An- bzw. Ummeldung zum gewünschten Termin berücksichtigt werden, erfolgt eine schriftli-
che Bestätigung. Sofern das Unterrichtsangebot nicht ausdrücklich eine befristete Laufzeit beinhaltet, 
gilt die Anmeldung jeweils für ein Halbjahr und verlängert sich automatisch um ein weiteres Halbjahr, 
es sei denn, der Unterricht wird fristgemäß gemäß § 9.3 bis 9.5 gekündigt. 
Kann die An- oder Ummeldung nicht zum gewünschten Termin berücksichtigt werden, verbleibt sie 
auf der Warteliste zur Einteilung zum nächstmöglichen Termin, sofern kein Widerruf erfolgt. 
 
9.2 Die Anmeldung erfolgt in der Regel online über www.hilden.de/musikschule, bei Minderjährigen 
durch die Erziehungsberechtigten. Auf Anfrage ist eine Anmeldung auch in Schriftform möglich. 
 
Mit der Anmeldung zum Unterricht der Musikschule erfolgt die Zustimmung zur Erhebung persönli-
cher Daten der Schülerinnen und Schüler, ggf. der Erziehungsberechtigten und der Zahlungspflichti-
gen. Die Angabe der Daten erfolgt freiwillig und auf jederzeitigen Widerruf. 
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Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung (Unter-
richtseinteilung und Rechnungsstellung) der Musikschule der Stadt Hilden gem. § 12 Abs. 1 Daten-
schutzgesetz NRW (DSG-NRW) benötigt. Sie werden gemäß § 14 DSG-NRW ausschließlich an die 
Buchhaltung der Stadtkasse der Stadt Hilden zur Einziehung der Gebühren und an die Lehrkräfte zur 
Planung des Unterrichtes übermittelt. 
 
Mit der Anmeldung zum Unterricht der Musikschule erfolgt außerdem die Zustimmung zur Veröffentli-
chung von Foto-, Video- und Audio-Aufnahmen aus öffentlichen Veranstaltungen durch die Musik-
schule. 
Die Bestimmungen der Schul- und Gebührensatzung der Musikschule der Stadt Hilden, die die 
Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler sowie ggf. deren gesetzlichen Vertreter*innen re-
gelt, sind ihnen bei der Anmeldung bekannt zu geben. 
 
 
§ 10 Teilnahme am Unterricht  
10.1 Die Schülerinnen und Schüler sind zum regelmäßigen und pünktlichen Besuch der Unterrichts-
stunden angehalten. Versäumnisse sind der Musikschule unverzüglich mitzuteilen, bei Schülerinnen 
und Schülern unter 18 Jahren durch die Erziehungsberechtigten. 
 
10.2 Nimmt die Schülerin oder der Schüler am Unterricht nicht teil bzw. gibt er oder sie diesen völlig 
auf, so ist die Unterrichtsgebühr bis zum Ende des laufenden Schulhalbjahres zu zahlen (mit Aus-
nahme von § 9.5). 
 
10.3 Bestandteil der Musikschulausbildung ist die Teilnahme an regelmäßigen Vorspielen, Konzerten 
und Veranstaltungen. Die angesetzten Veranstaltungen sind einschließlich der hierfür notwendigen 
Vorbereitungen Bestandteil des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme aufge-
fordert. 
 
 
§ 11 Musikschulgebühren 
Mit der durch die Schulleitung bestätigten Anmeldung besteht die Verpflichtung, die durch Gebühren-
bescheide festgelegte Gebühr zu entrichten. 
Die Musikschulgebühr richtet sich nach der Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Hilden in 
der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 12 Leistungen der Schülerinnen und Schüler 
12.1. Alle Schülerinnen und Schüler der Musikschule sollen bestrebt sein, die Anforderungen des Un-
terrichts zu erfüllen. 
 
12.2 Die Lehrkräfte geben den Schülerinnen und Schülern regelmäßig eine Rückmeldung zu ihren 
Leistungen und bei Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren auch den Erziehungsberechtigten 
entsprechende Auskünfte. 
 
12.3 Bei erheblichen disziplinarischen Schwierigkeiten in Klassen oder Gruppen sowie bei respektlo-
sem Verhalten anderen Schülerinnen, Schülern oder der Lehrkraft gegenüber kann in vorübergehen-
der oder endgültiger Ausschluss einer Schülerin / eines Schülers vom Unterricht erfolgen. Hierüber 
entscheidet die Schulleitung nach Rücksprache mit dem/der betreffenden Schüler*in, den Erzie-
hungsberechtigten und dem/der Fachlehrer*in. Die Verpflichtung zur Zahlung der Unterrichtsgebühr 
bis zum Ende des jeweiligen Halbjahres bleibt davon unberührt. 
 
 
§ 13 Mitwirkung von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Erziehungsbe-

rechtigten 
13.1 Lehrerrat, Lehrerkonferenz 
Die Lehrkräfte der Musikschule werden mindestens einmal im Jahr von der Schulleitung zu einer Ge-
samtkonferenz eingeladen. Der oder die Vorsitzende der Schulpflegschaft kann auf eigenen Wunsch 
an der Gesamtkonferenz mit beratender Stimme teilnehmen. 
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13.2 Das Lehrerkollegium der Musikschule wählt alle 3 Jahre einen aus fünf Mitgliedern bestehenden 
Lehrerrat, der die Belange der Lehrkräfte gegenüber der Schulleitung vertritt. Die Wahl findet jeweils 
in der ersten Gesamtkonferenz des der ablaufenden Amtsperiode folgenden Schuljahres gemäß der 
durch die Gesamtkonferenz beschlossenen Wahlordnung statt. Der Lehrerrat wählt aus seiner Mitte 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden.  
 
13.3 Rat der Schülerinnen und Schüler Auf Wunsch von mindestens 50 Schülerinnen und Schülern 
werden alle Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufen zu einer Schulversammlung zusam-
mengerufen. In dieser Versammlung wird ein Rat der Schülerinnen und Schüler für jeweils ein Jahr 
gewählt, dem drei Schülerinnen oder Schüler der Mittel- und Oberstufe angehören, ein*e Vorsit-
zende*r und zwei Stellvertreter*innen. Der Rat der Schülerinnen und Schüler vertritt die Belange der 
Schülerinnen und Schüler und hat das Recht, in der Gesamtkonferenz gehört zu werden, insbeson-
dere beim Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers. 
 
 
§ 14 Schulpflegschaft 
14.1 Schulgemeinde, Schulpflegschaft 
Die Eltern oder der bzw. die gesetzlichen Vertreter minderjähriger Schülerinnen und Schüler sowie 
die volljährigen Schülerinnen und Schüler bilden die Schulgemeinde. Mindestens einmal im Jahr fin-
det eine Schulgemeindeversammlung statt, zu der die oder der Vorsitzende der Schulpflegschaft im 
Benehmen mit der Schulleitung einlädt. In der Schulgemeindeversammlung haben die Erziehungsbe-
rechtigten für jedes minderjährige Kind gemeinsam ebenso wie volljährige Schülerinnen und Schüler 
eine Stimme. 
 
14.2 Die Schulgemeindeversammlung wählt für die Dauer eines Jahres die Mitglieder der Schul-
pflegschaft. Die Unterrichtsbereiche sollen durch insgesamt 10 Eltern oder Erziehungsberechtigte 
bzw. volljährige Schülerinnen oder Schüler vertreten sein. Dabei sollte möglichst jeder Fachbereich 
berücksichtigt werden. 
 
14.3 Die Schulpflegschaft wählt ihre*n Vorsitzende*n, die oder der die Sitzung der Schulpflegschaft 
einberuft und leitet. Die Schulleitung und die Leitung des Kulturamtes können an der Sitzung mit be-
ratender Stimme teilnehmen. 
 
14.4 Die Schulpflegschaft vertritt die Belange der Erziehungsberechtigten sowie der Schülerinnen 
und Schüler und arbeitet mit der Schulleitung und der Lehrerschaft bei der Verbesserung der Schul-
verhältnisse mit. 
 
 
§ 15 Widerspruch 
Gegen die Ablehnung der Aufnahme und den Ausschluss von Schülerinnen und Schülern können die 
Schülerinnen und Schüler oder deren gesetzliche Vertreter die Leitung des Kulturamtes (als Beauf-
tragte der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters) anrufen. Die Leitung des Kulturamtes entschei-
det über den Widerspruch nach Anhörung der/des Vorsitzenden des Lehrerrates, des Schülerrates 
und der Schulpflegschaft nach pflichtgemäßem Ermessen. 
 
 
§ 16 Aufsicht und Haftung 
16.1 Eine Aufsicht der Musikschule besteht nur für die Zeit, in der die Schülerinnen oder Schüler am 
Unterricht oder an sonstigen Musikschulveranstaltungen teilnehmen. 
 
16.2 Bei Unfällen sowie bei Beschädigung von privatem Eigentum durch unbekannte Dritte während 
des Musikschul-Unterrichts oder im Verlauf von Musikschul-Veranstaltungen leistet die Stadt Hilden 
im Rahmen und im Umfange des bestehenden Deckungsschutzes Ersatz. 
 
16.3 Alle Besucherinnen und Besucher der Musikschule, bei Minderjährigen die Erziehungsberech-
tigten, sind für pflegliche Behandlung und pünktliche Rückgabe von Schuleigentum, das zur Benut-
zung überlassen wird, verantwortlich. Sie haften für die Beschädigung und Entwendung nach den ge-
setzlichen Vorschriften. Dasselbe gilt für gegen Gebühr überlassene Instrumente. Diese sind pünkt-
lich und unbeschadet zum vereinbarten Termin abzugeben. 
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§ 17 Inkrafttreten 
Die Neufassung der Schulsatzung der Musikschule der Stadt Hilden tritt am 01.08.2025 in Kraft; 
gleichzeitig tritt die Schulsatzung der Musikschule der Stadt Hilden vom 22.12.2017 außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Neufassung vom 24.07.2025 der Schulsatzung für die Musikschule der Stadt Hilden 
vom 22.12.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen die oben genannte Satzung nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt 

b.) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, 24.07.2025  
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 

6. 4. Nachtragssatzung vom 24.07.2025 zur Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Hil-
den vom 22.12.2017 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), 
jeweils in den zurzeit gültigen Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 
09.07.2025 folgende 4. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung für die Musikschule der Stadt Hilden 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

§ 2 erhält folgende Fassung: 
 
§ 2 Gebühren und Entgelte  
 
Der Jahresbescheid für 1 a) bis 1 c) enthält die Gebühren für die Monate Februar eines Jahres bis 
zum Januar des Folgejahres durchlaufend und wird auch für die Ferienmonate berechnet. Daneben 
gibt es Änderungsbescheide bei Unterrichtsummeldungen, Gewährung von Sonderkündigungsrech-
ten (nach § 9.3, Abs. 3 der Schulsatzung), Zu- und Abgängen im laufenden Schuljahr usw. Bei Aus-
scheiden aus der Musikschule werden die Gebühren unter Berücksichtigung der Kündigungsfristen (§ 
9 der Schulsatzung) bis zum bestätigten Abmeldedatum berechnet.  
 
Zu 1) a) bis c) werden Gebührenbescheide erstellt. Sie enthalten die Gebühren für den jeweils betref-
fenden und ausgewiesenen Zeitraum.  
 
1) Entstehen der Gebühren:  
a) Für die von der Schulleitung bestätigte Anmeldung und Einteilung zum Unterricht werden Unter-

richtsgebühren erhoben.  
Für die Teilnahme am Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente Tanzen Singen“ werden im 
2. bis 4. Jahr Unterrichtsgebühren erhoben. Diese „Elternbeiträge“ entsprechen in der Höhe den 
Vorgaben des Landes NRW.  

b) Erwachsene zahlen zusätzlich zu den in § 10 genannten Unterrichtsgebühren einen Erwach-
senenzuschlag. Er ist von allen Erwachsenen zu zahlen, die das 21. Lebensjahr vollendet ha-
ben und sich nachweislich nicht in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden. 
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c) Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühr für das Überlassen von schuleigenen Instrumenten 
entsteht mit der Aushändigung des Instrumentes.  
Die Gebühren zu § 2, Ziff. 1a, 1b und 1c, sind jeweils zum 15.03., 15.05., 15.09. und 15.11. ei-
nes jeden Jahres fällig.  

d) Für die Teilnahme an zeitlich befristeten Angeboten wie Projekten, Kursen und Workshops wer-
den Teilnahmegebühren gemäß Gebührensatzung bzw. der jeweiligen Ausschreibung erhoben. 
Die Gebühren für zeitlich befristete Angebote sind zu den jeweils nächsten Zahlungsterminen 
15.03., 15.05., 15.09. und/oder 15.11. fällig.  
Alle Projekte, Kurs- und Workshop-Angebote sind von Ermäßigungen gemäß §§ 7, 8 und 9 aus-
genommen. Sozialermäßigungen gemäß § 6 sind möglich. 

 
 

§ 3 erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 Gebührenfreiheit  
 
Die Teilnahme an Ergänzungs- und Ensemblefächern ist in Verbindung mit dem Instrumental- und  
Vokalunterricht gebührenfrei.  
Für die Teilnahme an Ensemblefächern werden von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Angeboten 
nach § 2 Ziffer 1) a) und b) keine zusätzlichen Gebühren erhoben.  
Die unterstützende Mitwirkung von erwachsenen Gastmusiker*innen in Ensembles und Orchestern 
der Musikschule ist ebenfalls gebührenfrei. Davon ausgenommen sind reine Erwachsenen-Ensem-
bles.  
Für das Überlassen schuleigener Instrumente, die speziell für den Einsatz in Ensembles ausgehän-
digt werden, wird keine Gebühr erhoben. 
 
 
§ 7 erhält folgende Fassung: 
 
§ 7 Familienermäßigung 
 
Besuchen mehrere Mitglieder einer Familie Unterrichte der Musikschule, wird eine Familienermäßi-
gung auf die Unterrichtsgebühren gemäß § 10 gewährt.  
Als Familienmitglieder zählen die in einer Hausgemeinschaft nach dem Meldegesetz lebenden Perso-
nen. 
 
Die Gebühren für alle Unterrichtsfächer eines Familienmitglieds werden zu einer Gesamtgebühr zu-
sammengefasst. Das Familienmitglied mit der höchsten Gesamtgebühr erhält keine Familienermäßi-
gung. 
 
a) Für das Familienmitglied mit der zweithöchsten Gesamtgebühr werden 35 %, 
b) Für das Familienmitglied mit der dritthöchsten Gesamtgebühr werden 40 %, 
c) Für das Familienmitglied mit der vierthöchsten Gesamtgebühr werden 45 %, 
d) Für das Familienmitglied mit der fünfthöchsten Gesamtgebühr werden 50 %, 
e) Für das Familienmitglied mit der sechsthöchsten und jeder nächst höheren Gesamtgebühr 

werden 55 % 
 
Familienermäßigung - vor Abzug etwaiger Ermäßigungen gemäß § 8 - gewährt. 
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§ 10 erhält folgende Fassung: 
 

§ 10 Gebührentarife 
 

Tarif Unterrichtsart 
Minuten / 

Woche 
Teilnehmer-

zahl 

Gebührenanteil / 
Monat 

Gebühr / Jahr 

     Gebühr in Euro 

1a 
Einzelunterricht als 
Förderunterricht 

45 1 90,50 1.086,00 

1b Einzelunterricht 45 1 125,50 1.506,00 

1c Einzelunterricht 30 1 65,25 783,00 

1d 
Einzelunterricht als 
Förderunterricht 
online 

45 1 90,50 1.086,00 

1e 
Einzelunterricht on-
line 

45 1 125,50 1.506,00 

1f 
Einzelunterricht on-
line 

30 1 65,25 783,00 

2a Gruppenunterricht 30 2 35,75 429,00 

2b Gruppenunterricht 45 2 51,50 618,00 

2c Gruppenunterricht 45 3 bis 6 30,50 366,00 

2d 
Gruppenunterricht 
online 

30 2 35,75 429,00 

2e 
Gruppenunterricht 
online 

45 2 51,50 618,00 

2f 
Gruppenunterricht 
Online 

45 3 bis 6 30,50 366,00 

3 Ensembleunterricht 30 bis 120 3 bis 65 19,00 228,00 

4 
Elementare  
Musikerziehung 

45 8 bis 15 21,50 258,00 

5 
Elementare 
Musikerziehung 

30 8 bis 15 14,50 174,00 

 
Der Unterricht der Musikschule findet regulär grundsätzlich in Form von Präsenzunterricht statt. Online-Unter-
richt ist nur in besonderen Situationen und nach Genehmigung durch die Schulleitung möglich. 
 

 

Gebühren 
für das Überlassen 

von schuleigenen Instrumenten 
 

 
Gebührenanteil /  

Monat 

 
Gebühr / Jahr 

 Gebühr in Euro 

von bis zu 500 € 8,00 96,00 

von über 500 € 15,00 180,00 
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„JeKits – Jedem Kind Instrumente Tanzen Singen“ 
 

(Gemäß Vorgaben des Landesprogramms) 
 

Ta-
rif 

Unterrichtsart 
Minuten 

/ 
Woche 

Teilnehmer-
zahl 

Gebührenanteil / 
Monat 

Gebühr / 
Jahr 

Gebühr in Euro 

5a 
„JeKits I“ 
im 1. Grundschuljahr 

45 bis 60 
in Klassen-
stärke 

0,00 0,00 

5b 

„JeKits II“ 
im 2. Grundschuljahr 
(Instrumentalgruppe und  
Orchester) 

 
 

30 bis 45 
45 

 
 

2 bis 6 
ca. 16 

 
 

25,00 

 
 

300,00 
 

5c 

„JeKits III / IV“ 
im 3./4. Grundschuljahr 
(Instrumentalgruppe und 
Orchester) 

 
 

30 bis 45 
45 

 
 

2 bis 6 
ca. 16 

 
 

30,50 

 
 

366,00 

5c 
Leihinstrument für  
„JeKits II / III / IV“ 

  0,00 0,00 

 
 

Kursbereich 
 

Ta-
rif 

Unterrichtsart 

Anzahl und Dauer 
der 

Unterrichts-Einheiten 

Teilnehmer-
zahl 

Gebühr 

Minuten Personen Gebühr in Euro 

6a 
Kleinkinder-Kurse 
„Piccolini“ / „Bambini“ 

15 x 45 Min. 8 bis 13 100,00 

6b 
Kleinkinder-Kurse 
„Piccolini“ / „Bambini“ 

15 x 30 Min. 8 bis 13 66,50 

7a 
Schnupperstunde 
Instrument / Gesang 1 x 30 Min. 1 20,00 

7b 
Schnupperstunde 
Instrument / Gesang 

1 x 45 Min. 1 30,00 

7c 
Einführungskurs 
Instrument / Gesang 

5 bis max. 16 x 30 Min. 1 
98,00 

bis max. 
314,00 

 Nur für Erwachsene 

8a Kompaktkurs 5 x 30 Min. 1 138,00 

8b Kompaktkurs 5 x 45 Min. 1 207,00 

8c Kompaktkurs 10 x 30 Min. 1 276,00 

8d Kompaktkurs 10 x 45 Min. 1 414,00 

8e Kompaktkurs 5 x 30 Min. 2 75,00 

8f Kompaktkurs 5 x 45 Min. 2 112,50 

8g Kompaktkurs 10 x 30 Min. 2 150,00 

8h Kompaktkurs 10 x 45 Min. 2 225,00 

9 Ensemble-Coaching 60 bis 90 
(1 x im Monat) 

3 bis 40 142,50 
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Für Projekte und Workshops werden Teilnahmegebühren gemäß der jeweiligen Ausschreibung erhoben. 
 
Tarif 1a) Einzelunterricht als Förderunterricht 
 
Im Rahmen der Talentförderung kann die Leitung der Musikschule auf Antrag der Erziehungsberech-
tigten und nach ausdrücklicher Empfehlung durch die Fachlehrerin oder den Fachlehrer 45 Minuten 
Einzelunterricht als Förderunterricht (bis auf Widerruf) bewilligen. 
 
Schülerinnen und Schüler, die diesen Förderunterricht erhalten, verpflichten sich gleichzeitig 
 
a) mindestens einmal im Halbjahr bei einem Klassenvorspiel, einem Auftritt oder einer anderen 

Veranstaltung der Musikschule mitzuwirken; 
 
b) das Angebot „Musik entdecken und verstehen“ (Musiktheorie) der Musikschule wahrzunehmen; 
 
c) regelmäßig in einem Musikschul-Orchester oder -Ensemble mitzuwirken und somit die Musik-

schule bei ihren öffentlichen Auftritten zu unterstützen. Bei Klavier-Schülerinnen und -Schülern 
ist eine regelmäßige kammermusikalische Betätigung und/oder die Mitwirkung bei Vorspielen, 
Konzerten und Wettbewerben als Begleitung gleichbedeutend. 

 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der Schulleitung. 
 
 
Tarif 1b) Einzelunterricht 
 

Sind die Bedingungen für den Einzelförderunterricht nicht erfüllt, so kann dennoch auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten die Unterrichtszeit auf 45 Minuten erweitert werden. Die Unterrichtsgebühr wird 
in diesem Fall jedoch nicht unter Fördergesichtspunkten festgelegt. 
 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. August 2025 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Nachtragssatzung vom 24.07.2025 zur Gebührensatzung für die Musikschule 
der Stadt Hilden vom 22.12.2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen die oben genannte Satzung nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden, es 
sei denn, 
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt 

b.) die oben genannte Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, 24.07.2025  
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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7. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
(Mohammed Amine Ali) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird gemäß Ziffer 7.4.3 der Richtlinien zur Durchführung 
des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) in Verbindung mit § 132 Abs. 2 BGB in Verbindung mit §§ 
185 ff ZPO und § 10 Landeszustellungsgesetz NRW öffentlich zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Hilden, Der Bürgermeister, III/50 Amt für Soziales und Wohnen, 
Am Rathaus 1, 40721 Hilden 

 

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Mohammed Amine Ali, Lütkenheide 23, 48282 Emsdetten 
 

3. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 III/50-31-Ho-Em-Ks 
 

4. Stelle, an der das Dokument eingesehen werden kann: 
 Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer E47, 40721 Hilden 
 
Hilden, den 12.06.2025 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Ksionzek 
 
 
 
Amtliche Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden 
 

8. Unanfechtbarkeit eines Eigentumszuweisungsbeschlusses 
(Flur 59, Flurstück 1153 - U39 / B20 -) 
 
 
Der Eigentumszuweisungsbeschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden vom 04.06.2025 
betreffend die Grundstücke Gemarkung Hilden, 

 
Flur 59, Flurstück 1153 

(Erholungsfläche, Walder Straße) 
- U39 / B20 - 

 
ist mit Ablauf des 10.07.2025 unanfechtbar geworden. Auf Einlegung der Rechtsmittel ist verzichtet 
worden. 
 
Hilden, den 16.07.2025 
Der Umlegungsausschuss 
Stuhlträger 
Geschäftsführer 
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Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See 
 

9. Jahresabschluss 2023  
 
Die Bekanntmachung zum Jahresabschluss 2023 des Zweckverband Erholungsgebiet Unterbacher 
See wird am 24.07.2025 im Amtsblatt Nr. 30 der Bezirksregierung Düsseldorf veröffentlicht. Der Jah-
resabschluss und der Lagebericht liegen im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes, Kleiner Torf-
bruch 31 in 40627 Düsseldorf zur Einsichtnahme aus. 
 
Düsseldorf, 22.07.2025 
Peter von Rappard 
Geschäftsführer 
 
 
 
Bekanntmachung der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert 
 

10. Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch 
 
3042581367 alt 2581363 (R) 
 
ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse 
Ratingen (R), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, wird 
nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 17. Juli 2025 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
DER VORSTAND 
 
 

11. Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch 
 
303548963 alt 3548963 (V) 
 
ausgestellt von der Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert, der ehemaligen Sparkasse 
Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse Hilden·Ratingen·Velbert ist, wird 
nach Durchführung des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, 17. Juli 2025 
SPARKASSE HILDEN·RATINGEN·VELBERT 
DER VORSTAND 
 
 
 
 


